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RS Vwgh 1996/11/26 95/14/0124
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1996

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1;

EStG 1988 §4 Abs4;

Rechtssatz

Aufwendungen für die Verp5egung am Beschäftigungsort führen grundsätzlich nicht zu Betriebsausgaben oder

Werbungskosten; eine Ausnahme besteht für die erste Woche des Aufenthalts am neuen Beschäftigungsort, wenn der

Steuerp5ichtige keine Möglichkeit hat, sich im Haushalt am Beschäftigungsort zu verp5egen (Hinweis E 29.5.1996,

93/13/0013).
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